
67. Konferenz
der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder

am 25./26. März 2004 in Saarbrücken

Entschließung:

Personennummern

Das Bundesverfassungsgericht hat schon in seinem „Volkszählungsurteil“ aus

dem Jahre 1983 besonders betont, dass ein Personenkennzeichen nicht ver-

fassungsgemäß ist. Deshalb gibt die Einführung von einheitlichen Personen-

nummern z.B. im Steuerbereich oder auch im Arbeits-, Gesundheits- und Sozi-

albereich Anlass zu grundsätzlicher Kritik. Der Staat darf seine Bürgerinnen

und Bürger nicht zur Nummer abstempeln. Durch die technische Entwicklung

sind vorhandene Dateien leicht miteinander zu verknüpfen und könnten zu ei-

ner vom Bundesverfassungsgericht strikt abgelehnten allgemeinen Personen-

nummer führen.

Die Konferenz appelliert an die Gesetzgeber, solche Personennummern zu

vermeiden. Soweit jedoch im Einzelfall derartige Nummern unerlässlich sind,

muss der Gesetzgeber strenge Zweckbindungen und Verwendungsverbote

vorsehen.


